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Dezentralisierte Angelegenheiten und Mittelzuweisung an die Bezirke 


I. Allgemeines 

Im Rahmen der Dezentralisierung 1988 und 1998 wurde den Bezirken (Bezirksorganen) in genau spezifizierten Bereichen die Verwaltung von Haushaltsmitteln in ihre Zuständigkeit 
übertragen. Die Bezirke haben dafür eigene Voranschläge zu erstellen. Die Voranschläge der Bezirke sind jedoch keine selbstständigen, vom Voranschlag der Gemeinde (Zentralbudget) 
unabhängigen Voranschläge. Es werden lediglich Teile des Gemeindevoranschlages den Bezirksorganen zur Bewirtschaftung überlassen. Die den Bezirken zur Verfügung gestellten Mittel 
werden – allerdings in einer Gesamtsumme und noch nicht nach Aufgabenbereichen spezifiziert – in den Voranschlag der Gemeinde aufgenommen. Ebenso sind die in Vollziehung der 
Bezirksvoranschläge getätigten Ausgaben – und zwar in der für den Gemeindehaushalt geltenden Gliederung – in den Rechnungsabschluss der Gemeinde aufzunehmen. Die 
Veranschlagung der Mittel, die den Bezirken aus dem Voranschlag der Gemeinde zur Besorgung der ihnen übertragenen Angelegenheiten zur Verfügung gestellt werden, erfolgt auf den 
Ansätzen 0500, Bezirksvoranschläge, und 0501 Zuweisungen an die Bezirke für überregionale und investive Maßnahmen. Im Voranschlag der Gemeinde sind für die dezentralisierten 
Angelegenheiten bei den in Betracht kommenden Ansätzen eigene Manualgruppen vorgesehen und in der textlichen Bezeichnung mit dem Zusatz „Bezirke“ gekennzeichnet. Diese 
Manualgruppen sind im Voranschlag der Gemeinde nur mit Evidenzwerten (EUR 1.000) zu dotieren. 

II. Dezentralisierte Angelegenheiten 

Die Angelegenheiten, in denen die Verwaltung von Haushaltsmitteln durch die Bezirke erfolgt, sind in § 103 Absatz 1 der Wiener Stadtverfassung genannt. Der finanziellen Vorsorge durch 
die Bezirke obliegt derzeit: 

1. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 7 – Kultur (Ansatz 3819 – Sonstige kulturelle Maßnahmen): 
Kulturangelegenheiten für den Bezirk; 

2. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 10 – Wiener Kindergärten (Ansatz 2400 – Kindergärten): 

Städtische Kindergärten: Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude, der Räumlichkeiten, der den Kindergärten zugehörigen Außenanlagen und sonstiger Anlagen, Anschaffung von
	
Einrichtungsgegenständen und Reinigungsgeräten, ausgenommen die Erstausstattung von Neu- und Zubauten; 


3. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 13 – Bildung und außerschulische Jugendbetreuung (Ansatz 3811 – Kulturelle Jugendbetreuung und Ansatz 3200 – Musikschule Wien): 
o	 außerschulische Jugend- und Kinderbetreuung; 
o	 städtische Musikschulen: Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude bzw. der Räumlichkeiten, Einbau von Zentralheizungen und Herstellung von Fernwärmeanschlüssen, 

Instandhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Musikinstrumenten; 

4. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (Ansatz 0311 – Stadtentwicklung, Stadtplanung): 
Vergabe von Aufträgen kleineren Umfanges für bauliche sowie gestalterische Projekte und Maßnahmen im Bezirk; 

5. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau (Ansatz 6121 – Straßenbau und Ansatz 6401 - Technische Verkehrsleiteinrichtungen -
Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen): 
o	 Planung und Herstellung (Neu-, Um- und Ausbau) von Hauptstraßen A und Nebenstraßen sowie der durch die Vorhaben notwendigen Einbauten, soweit diese nicht in die Zuständigkeit 

der Unternehmungen (§ 71) oder der Wiener Stadtwerke Holding AG fallen, ausgenommen jene im jeweiligen Voranschlag ausgewiesenen Projekte, Straßenbauten im Zusammenhang 
mit U-Bahnbau sowie Radwege, die im Hauptradwegenetz ausgewiesen sind; 

o	 Instandhaltung und Instandsetzung von Hauptstraßen A und Nebenstraßen, ausgenommen Fußgängerpassagen; 
o	 straßenbauliche Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an Unfallschwerpunkten auf Hauptstraßen A und Nebenstraßen; 
o	 Errichtung, Instandhaltung und Instandsetzung von Verkehrsleiteinrichtungen, wie Verkehrszeichen, Wegweisern, Bodenmarkierungen auf Hauptstraßen A und Nebenstraßen; 

6. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 33 – Wien Leuchtet (Ansatz 6402 – Elektro- und lichttechnische Verkehrsregelung und -sicherung): 
o	 Planung, Errichtung, Instandhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Beleuchtung und der öffentlichen Uhren, ausgenommen die Behebung von Gebrechen im elektrischen Bereich 

der öffentlichen Beleuchtung durch Organe der Stadt Wien; 

VA 2024 506



 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 

   
  

 

 
 

  
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

   

 

     
 

    

o	 Errichtung und Erhaltung elektro- bzw. lichttechnischer Anlagen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, wie Verkehrslichtsignalanlagen, beleuchtete Verkehrszeichen und Wegweiser, 
innen beleuchtete Verkehrslichtsäulen und sonstige Verkehrsleiteinrichtungen auf Hauptstraßen A und Nebenstraßen, ausgenommen die Behebung von Gebrechen im elektrischen 
Bereich an Verkehrslichtsignalanlagen und beleuchteten Verkehrszeichen durch Organe der Stadt Wien; 

7. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 34 – Bau- und Gebäudemanagement (Ansatz 0293 – Amtsgebäude - Errichtung, Erhaltung und Verwaltung): 

bauliche Instandhaltung und Instandsetzung der Räumlichkeiten, in denen die Bezirksvorsteher*innen untergebracht sind, einschließlich des Festsaales; 


8. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 40 – Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (Ansatz 4220 – Pensionistenklubs): 

Führung von Pensionist*innenklubs und Senior*innentreffs, ausgenommen der Abschluss von Mietverträgen und die Aufnahme von Personal;
	

9. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 42 – Wiener Stadtgärten (Ansatz 8150 – Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze): 

Planung, Errichtung, Instandhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen einschließlich der Baumpflanzungen, der Spielplätze und der Einrichtungen in Grünanlagen, wie Bänke, Sessel,
	
Tische, Zäune und Einfriedungen; 


10. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 44 – Bäder (Ansatz 8350 – Bäder): 

o	 Errichtung, Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Familienbäder;
	
o	 Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Saunabäder;
	

11. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten (Ansatz 0311 – Stadtentwicklung, Stadtplanung): 
o	 verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an Unfallschwerpunkten auf Hauptstraßen A und Nebenstraßen; 

12. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 48 – Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (Ansatz 8120 – Bedürfnisanstalten und Ansatz 8140 – Straßenreinigung): 
o	 Errichtung von städtischen Bedürfnisanstalten, ausgenommen Bedürfnisanstalten in Fußgängerpassagen, auf der Donauinsel, auf dem rechten und linken Donaudamm sowie die 

Anlagen am Großmarkt Wien; 
o	 Betrieb der städtischen Bedürfnisanstalten, ausgenommen Bedürfnisanstalten auf der Donauinsel, auf dem rechten und linken Donaudamm sowie die Anlagen am Großmarkt Wien;
	
o	 winterliche Betreuung von Fußgängerübergängen und Schneebeseitigung durch fallweise beschäftigte Personen; 

o	 Reinigung von Fahrbahnen auf Nebenstraßen durch fallweise beschäftigte Personen; 

o	 Schneeabfuhr durch Privatfirmen; 


13. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 51 – Sportamt (Ansatz 2620 – Sportplätze):
	
Planung, Herstellung, Instandhaltung und Instandsetzung von Jugendspielplätzen, Kleinkinder- und Ballspielplätzen; 


14. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 53 – Presse- und Informationsdienst (Ansatz 0150 – Information und Öffentlichkeitsarbeit): 

Öffentlichkeitsarbeit im Interesse des Bezirkes;
	

15. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 54 – Zentraler Einkauf (Ansatz 0260 – Sammelansatz Magistratsdirektion):
	
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Räumlichkeiten der Bezirksvorsteher*innen und deren Instandhaltung sowie Anschaffung von sonstigen Büroausstattungsgegenständen, 

die über die Standardausstattung hinausgehen, inklusive Folgekosten; 


16. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 56 – Wiener Schulen (Ansatz 2101 – Allgemein bildende Pflichtschulen): 

allgemein bildende Pflichtschulen im Sinne des Wiener Schulgesetzes mit Ausnahme der Sonderschulen für körperbehinderte Kinder, schwerhörige Kinder, sehbehinderte Kinder und 

schwerstbehinderte Kinder: Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude, der Räumlichkeiten, der den Schulen zugehörigen Außenanlagen und sonstiger Anlagen, Anschaffung von
	
Einrichtungsgegenständen und Reinigungsgeräten, ausgenommen die Erstausstattung von Neu- und Zubauten; 


17. aus dem Bereich der Magistratsabteilung 59 – Marktamt (Ansatz 8280 – Märkte): 

o	 Instandhaltung und Instandsetzung der unbebauten Marktflächen und der städtischen Objekte auf den in der Marktordnung 2018 in der jeweils geltenden Fassung ausgewiesenen 

ständigen Detailmärkten mit Ausnahme des Meiselmarktes; 
o	 Abfallentsorgung sowie Reinigung und winterliche Betreuung der unbebauten Marktflächen auf den in der Marktordnung 2018 in der jeweils geltenden Fassung ausgewiesenen Märkten 

mit Ausnahme des Meiselmarktes und der Anlassmärkte; 
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III. Errechnung und Aufteilung der Bezirksmittel 

Die Festlegung der Mittel, die für die Bezirke zur Besorgung der oben angeführten Aufgaben vorzusehen sind, sowie die Verteilungsschlüssel, nach denen diese Mittel auf die einzelnen 
Bezirke aufgeteilt werden, sind durch die Verordnung des Gemeinderates über Maßstäbe für die Festlegung und über die bezirksweise Aufteilung der durch die Organe der Bezirke 
verwalteten Haushaltsmittel 2022 (Bezirksmittelverordnung 2022) geregelt. 

Auszug aus der Bezirksmittelverordnung (Verordnung des Gemeinderates über Maßstäbe für die Festlegung und über die bezirksweise Aufteilung der durch die Organe der Bezirke 
verwalteten Haushaltsmittel 2022 [Bezirksmittelverordnung 2022], Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 01/2023: 

§ 1. (1) Bei der Festlegung der Mittel, die gemäß § 86 Abs. 5 WStV für die Besorgung der im § 103 Abs. 1 WStV bestimmten Angelegenheiten vorzusehen sind, ist - vorbehaltlich einer 
Kürzung gemäß § 6 - von folgenden Beträgen auszugehen:  
1. einem Betrag in Höhe von 14,1 vH des Aufkommens an Kommunalsteuer und 26,36 vH des Aufkommens an Dienstgeberabgabe zuzüglich 8 926 000 Euro (die einer Wertsicherung im 
Sinne der Z 5 unterliegen) zuzüglich 5 000 000 Euro (Topf 1); 
2. einem Betrag in Höhe von 66,42 vH des Aufkommens an Dienstgeberabgabe (Topf 2); 
3. einem Betrag aus dem Titel der Planung und Herstellung von Hauptstraßen in Höhe von 4 360 000 Euro (Topf 3); 
4. einem Betrag aus dem Titel Grünanlagen in Höhe von 15 000 000 Euro sowie 
5. einem Betrag in Höhe von 13 348 000 Euro für investive Vorhaben sowie Schuldendienstersätze bei bereits getätigten Vorgriffen. Dieser Betrag ist ab dem Finanzjahr 2024 wertgesichert 
mit der Entwicklung des Kommunalsteueraufkommens. Die anzuwendende Dynamisierung errechnet sich aus dem Verhältnis des Kommunalsteueraufkommens des zweitvorangegangenen 
zum drittvorangegangenen Rechnungsabschluss. Eine sich dabei errechnende Verkürzung bleibt außer Ansatz und führt zu einer Fortschreibung des letztjährigen Betrages (Topf 5). 
(2) Bei der Ermittlung der Beträge gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 ist das Aufkommen des dem Finanzjahr zweitvorangegangenen Jahres zugrunde zu legen. 

§ 2. (1) Der Betrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 (Topf 1) ist auf die Bezirke nach folgenden Maßstäben aufzuteilen: 
1. 33 vH nach der Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz in Wien; 

2. 33 vH nach der Fläche der von der Stadt Wien erhaltenen öffentlichen Verkehrsflächen (befestigten Fahrbahnen, Abstellflächen, Gehsteige und Fußgängerzonen);
	
3. 20 vH nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler an den von der Stadt Wien erhaltenen Volksschulen, Mittelschulen, allgemeinen Sonderschulen und Polytechnischen Schulen; 

4. 7 vH nach der Zahl der Arbeitsstätten und 

5. 7 vH im Verhältnis der Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz im Bezirk je Hektar Baufläche zur Summe der bezirksweise gewonnenen Werte. 

(2) Von dem Betrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 (Topf 2) sind aufzuteilen:
	
1. 0,690 vH nach dem Ausmaß der Nutzflächen der Räumlichkeiten der Bezirksvorstehungen sowie der Nutzflächen der Festsäle in jenen Amtsgebäuden, in denen die Räumlichkeiten der 

Bezirksvorstehungen untergebracht sind;
	
2. 9,626 vH in folgendem Verhältnis:
	
a) 5 vH nach dem Ausmaß der unbebauten Marktflächen auf den gemäß § 2 Z 1 in der Anlage I der Marktordnung 2018, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 38/2018, in der jeweils geltenden
	
Fassung ausgewiesenen ständigen Detailmärkten mit Ausnahme des Meiselmarktes, 

b) 10 vH nach dem Ausmaß der Flächen der städtischen Objekte auf den gemäß § 2 Z 1 in der Anlage I der Marktordnung 2018, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 38/2018, in der jeweils 

geltenden Fassung ausgewiesenen ständigen Detailmärkten mit Ausnahme des Meiselmarktes und 

c) 85 vH nach dem Ausmaß der Reinigungsflächen auf den gemäß § 2 Z 1 und 2 in der Anlage I und II der Marktordnung 2018, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 38/2018, in der jeweils 

geltenden Fassung ausgewiesenen Märkten mit Ausnahme des Meiselmarktes, des Christkindlmarktes auf dem Wiener Rathausplatz und der nach der zitierten Marktordnung 2018
	
genehmigten weiteren Anlassmärkte, mit der Maßgabe, dass der Naschmarkt zur Gänze dem 6. Bezirk zugerechnet wird; 

3. 5,021 vH in folgendem Verhältnis:
	
a) 70 vH nach der Zahl der städtischen Bedürfnisanstalten mit Wartepersonal und
	
b) 30 vH nach der Zahl der städtischen Bedürfnisanstalten ohne Wartepersonal;
	
4. 1,480 vH in folgendem Verhältnis:
	
a) 67 vH nach der Zahl der Besucherinnen und Besucher und
	
b) 33 vH nach der Grundfläche der städtischen Familienbäder; 

5. 2,608 vH in folgendem Verhältnis:
	
a) 95 vH nach der Zahl der Besucherinnen und Besucher und
	
b) 5 vH nach der Anzahl der städtischen Saunabäder; 

6. 4,560 vH nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler an städtischen Musikschulen; 
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7. 8,550 vH in folgendem Verhältnis:
	
a) 40 vH zu gleichen Teilen und
	
b) 60 vH nach der Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz in Wien; 

8. 55,938 vH nach den Maßstäben des Abs. 1; 

9. 11,527 vH in folgendem Verhältnis:
	
a) 80 vH nach Zahl der Kinder in städtischen Kindergärten und 

b) 20 vH nach der Gruppenzahl der städtischen Kindergärten. 


(3) Der Betrag gemäß § 1 Abs 1 Z 3 (Topf 3) ist auf die Bezirke nach der Fläche der Hauptstraßen aufzuteilen.
	

(4) Der Betrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 ist auf die Bezirke nach folgenden Maßstäben aufzuteilen:
	
1. 20 vH im Verhältnis der von den Wiener Stadtgärten für die einzelnen Bezirke geleisteten Stunden für Aufwendungen für Bäume; 

2. 60 vH im Verhältnis der von den Wiener Stadtgärten für die einzelnen Bezirke geleisteten Stunden für Aufwendungen zur Reinigung der Grünanlagen und  

3. 20 vH im Verhältnis der von den Wiener Stadtgärten für die einzelnen Bezirke geleisteten Stunden für die Betreuung und Pflege der Grünanlagen, die nicht unter Z 1 und 2 fallen.
	

5) Von dem Betrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 (Topf 5) sind 
1. 40 vH auf die Bezirke nach den Maßstäben des Abs. 1 aufzuteilen und für investive Vorhaben sowie Schuldendienstersätze bei bereits getätigten Vorgriffen zu verwenden sowie 
2. 60 vH für Schwerpunktsetzungen in investive Vorhaben mit 35 vH des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit e der WStV übersteigenden Gesamtaufwendungen vorzusehen, wobei die Zuteilung 
dieser Finanzmittel im Einzelfall 40 vH der Gesamtaufwendungen des jeweiligen investiven Vorhabens im Bereich des Bezirkes nicht überschreiten darf. Die Lenkungsgruppe gemäß § 3 
kann bei übergeordnetem öffentlichen Interesse der Stadt Wien die Zuteilung der Finanzmittel im Einzelfall festlegen. 

§ 3. (1) Schwerpunktsetzungen im Sinne des § 2 Abs. 5 Z 2 erfolgen durch eine Lenkungsgruppe, die sich aus drei von der MD-Geschäftsbereich Bauten und Technik namhaft gemachten 
Vertretern, sowie jeweils einem von der MD-Geschäftsbereich für Organisation und Sicherheit und von der Finanzverwaltung nominierten Mitglied und der Bereichsleiterin bzw. dem 
Bereichsleiter für Dezentralisierung der Verwaltung der Stadt Wien bzw. einer oder einem von ihr bzw. ihm namhaft gemachten Vertreterin oder Vertreter zusammensetzt. 
(2) Die Lenkungsgruppe fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Den Vorsitz führt die Bereichsleiterin bzw. der Bereichsleiter für Dezentralisierung der Verwaltung der Stadt Wien bzw. 
die oder der von ihm namhaft gemachte Vertreterin oder Vertreter. Bei Stimmengleichstand gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltungen sind nicht 
zulässig. 
(3) Die Lenkungsgruppe hat die Förderungsbedingungen für Schwerpunktsetzungen in investive Vorhaben so zeitgerecht festzulegen und bekanntzugeben, dass die Bezirke dies bei ihrer 
Voranschlagsplanung berücksichtigen können. 

§ 4. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind für die Schlüssel für die bezirksweise Aufteilung jeweils die von der Gemeinde- und Landesstatistik Wien bekanntgegebenen 
Werte heranzuziehen, die auf Grundlage der letzten zum 1. April des dem Finanzjahr vorangegangenen Jahres verfügbaren Daten der Statistik Austria zu ermitteln sind. 

§ 5. Die sich aus der Aufteilung gemäß § 2 bezirksweise ergebenden Beträge sind, auf durch hundert teilbare Euro-Beträge gerundet, durch den Magistrat den jeweiligen 
Bezirksvorsteherinnen bzw. Bezirksvorstehern bis 15. April des dem Finanzjahr vorangehenden Jahres bekanntzugeben. 

§ 6. Die amtsführende Stadträtin bzw. der amtsführende Stadtrat für die Finanzverwaltung ist ermächtigt, den sich gemäß § 1 Abs. 1 ergebenden Betrag zu kürzen, wenn es im Interesse der 
gesamtstaatlichen Bemühungen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und insbesondere zur Einhaltung der Verpflichtung zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite 
erforderlich ist. Die Kürzung darf jedoch nicht mehr als 10 vH betragen. 
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Aufteilung der Bezirksmittel 2024 gemäß Bezirksmittelverordnung 
in Euro 

a) direkte Aufteilung auf die Bezirke 
Summe 

Bezirk Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Topf 5 Bezirksanteil 
1. 3.388.500 990.500 163.300 830.000 115.000 5.487.300 
2. 8.712.100 3.150.600 253.400 1.823.300 295.800 14.235.200 
3. 7.543.700 2.407.700 215.200 746.100 256.100 11.168.800 
4. 3.302.400 692.200 77.700 252.400 112.100 4.436.800 
5. 4.418.800 1.348.800 64.000 278.300 150.000 6.259.900 
6. 3.036.700 2.181.800 51.900 258.000 103.100 5.631.500 
7. 3.146.100 954.400 88.500 122.500 106.800 4.418.300 
8. 2.570.100 536.000 57.600 61.300 87.300 3.312.300 
9. 3.837.500 971.900 147.700 288.200 130.300 5.375.600 
10. 16.856.500 4.151.600 363.600 1.721.000 572.300 23.665.000 
11. 9.262.300 2.167.400 224.400 582.000 314.500 12.550.600 
12. 7.991.900 2.055.200 189.100 602.900 271.300 11.110.400 
13. 5.719.300 1.199.700 147.900 382.200 194.200 7.643.300 
14. 8.234.200 2.294.500 269.400 499.500 279.600 11.577.200 
15. 6.185.900 1.548.300 125.400 470.400 210.000 8.540.000 
16. 7.759.300 2.500.500 122.400 539.400 263.400 11.185.000 
17. 4.856.100 1.116.500 128.900 210.700 164.900 6.477.100 
18. 4.455.100 1.159.900 115.000 556.800 151.300 6.438.100 
19. 7.149.300 1.796.700 275.800 615.300 242.700 10.079.800 
20. 7.287.700 1.956.000 188.800 364.600 247.400 10.044.500 
21. 15.664.800 4.168.500 338.000 1.186.800 531.800 21.889.900 
22. 19.740.000 4.344.200 433.600 1.922.700 670.200 27.110.700 
23. 11.128.900 2.505.300 318.400 685.600 377.800 15.016.000 

Summe      172.247.200 46.198.200 4.360.000 15.000.000 5.847.900 243.653.300 

b) indirekte Aufteilung auf die Bezirke (Zuteilung im Förderwege): 
60 % von Topf 5 (Investitionstopf) 8.771.700 
Gesamtsumme 252.425.000 
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Bezirksmittel 2025 

Gemäß Bezirksmittelverordnung ist für die Berechnung der Bezirksmittel 2025 das Aufkommen an Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe des Jahres 2023 heranzuziehen. Da diese 
Werte zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages der Stadt Wien für das Jahr 2025 noch nicht vorhanden waren, mussten für die Veranschlagung der Bezirksmittel auf Ansatz 0500, 
Bezirksvoranschläge, das Aufkommen an Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe des Voranschlages 2023 zugrunde gelegt werden. Nachdem für das Bezirksbudget kein Doppelbudget 
vorgesehen ist, war eine weitere Aufteilung der Bezirksmittel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht notwendig. Eine Anpassung der Oberverteilung der Bezirksmittel 2025 auf Basis des 
tatsächlichen Aufkommens an Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe (Werte des Rechnungsabschlusses 2023) und eine entsprechende Aufteilung auf die Bezirke wird daher im 
laufenden Jahr 2024 erfolgen. 

Im vorliegenden Voranschlag 2025 sind – unter Berücksichtigung der obengenannten Ausführungen folgende Bezirksmittel budgetiert: 

a) direkte Aufteilung auf die Bezirke: 
Topf 1 180.879.000 
Topf 2 45.166.000 
Topf 3 4.360.000 
Topf 4 15.000.000 
40% von Topf 5 6.004.000 
Summe 251.409.000 

b) indirekte Aufteilung auf die Bezirke (Zuteilung im Förderwege): 
60 % von Topf 5 (Investitionstopf) 9.006.000 
Gesamtsumme 260.415.000 
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